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Gemeinsame Satzung der Päda-
gogischen Hochschulen Baden-
Württembergs über den hoch-

schulseitigen Teil der Eignungs-
prüfung zur Anerkennung berufli-
cher Befähigungsnachweise für 
Lehrberufe gemäß der Verord-

nung des Kultusministeriums zur 
Umsetzung allgemeiner Regelun-
gen zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise für Leh-

rerberufe (EU-EWR-Lehrerverord-
nung) vom 15. August 1996 in der 

Fassung vom 17.12.2020 

 

14. Dezember 2021 

 

Aufgrund von § 58 Abs. 2 Nr. 6 und Abs. 3 des Lan-
deshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Januar 2005 
(GBl. S. 1), neugefasst durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 1. April 2014 (GBl, S. 99), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2020 (GBl. S. 1204), hat der Senat der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten in seiner Sitzung 
vom 14. Dezember 2021 die nachstehende Satzung 
beschlossen. 

 
 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich und Zweck der Eig-
nungsprüfung 
 
(1) Diese Satzung regelt die Einzelheiten des durch 
die Pädagogischen Hochschulen zu erbringenden 
Teils der Eignungsprüfung im Rahmen der Aner-
kennung beruflicher Befähigungsnachweise für 
Lehrberufe gemäß der Verordnung des Kultusmi-
nisteriums zur Umsetzung allgemeiner Regelungen 
zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnach-
weise für Lehrerberufe. 
 
(2) Mit der Eignungsprüfung nach §9 der EU-EWR-
Lehrerverordnung soll beurteilt werden, ob die Be-
werberin oder der Bewerber die für eine Tätigkeit im 

jeweiligen Lehramt in Baden-Württemberg erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten aufweist. Sie er-
streckt sich auf die durch das Regierungspräsidium 
mitgeteilten Sachgebiete. Sie muss dem Umstand 
Rechnung tragen, dass die Antragstellerin oder der 
Antragsteller in ihrem oder seinem Heimat- oder 
Herkunftsstaat über eine berufliche Qualifikation als 
Lehrkraft verfügt und auf dieser Qualifikation auf-
bauen. 
 
(3) Der durch die Pädagogischen Hochschulen ab-
genommene Prüfungsteil umfasst die Fachwissen-
schaften und Fachdidaktik des jeweiligen Faches. 
Für die inhaltlichen Prüfungsanforderungen und die 
Durchführung der Einzelprüfung gelten die jeweili-
gen Bestimmungen über die Erste Prüfung oder den 
Masterabschluss für das betreffende Lehramt ent-
sprechend, soweit in dieser Verordnung nichts an-
deres bestimmt ist. 
 
 
§ 2 Prüfungsbehörde, Durchführung, Ort und 
Zeitpunkt der Prüfung 
 
(1) Prüfungsbehörde ist die Pädagogische Hoch-
schule.  
 
(2) Die Eignungsprüfung wird von der Prüfungsbe-
hörde vorbereitet und durchgeführt. Sie trifft alle 
Entscheidungen in Prüfungsangelegenheiten, so-
weit nicht in dieser Satzung abweichende Zustän-
digkeiten vorgesehen sind. 
 
(3) Ort und Zeitpunkt der Prüfung werden von der 
Prüfungsbehörde festgesetzt und der Antragstelle-
rin oder dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt. 
Die Eignungsprüfung besteht aus einer mündlichen 
Prüfung (Dauer 30 min). 
 
 
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen 
 
(1) Es gelten die in der Verordnung des Kultusmi-
nisteriums zur Umsetzung allgemeiner Regelungen 
zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnach-
weise für Lehrerberufe (EU-EWR-Lehrerverord-
nung) getroffenen Regelungen. 
 
(2) Ergänzend ist die Entscheidung über die Zulas-
sung von der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
der Pädagogischen Hochschule schriftlich oder 
elektronisch zu übermitteln.  
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§ 4 Verfahren, Prüfer oder Prüferinnen, Prü-
fungsausschüsse 
 
(1) Die Eignungsprüfung besteht aus einer mündli-
chen Prüfung nach Maßgabe des § 9 der EU-EWR-
Lehrerverordnung und umfasst fachwissenschaftli-
che und fachdidaktische Prüfungsanteile.  
 
(2) Bei der Eignungsprüfung mitzuführen ist ein gül-
tiger amtlicher Ausweis, der ein Lichtbild der Inha-
berin bzw. des Inhabers enthält und mit dem die 
Pass- und Ausweispflicht im Inland erfüllt wird, ins-
besondere ein inländischer oder nach ausländer-
rechtlichen Bestimmungen anerkannter oder zuge-
lassener Pass, Personalausweis oder Pass- oder 
Ausweisersatz; dieser ist auf Verlangen vorzuzei-
gen.  
 
(3) Die Prüfungsbehörde bildet die erforderlichen 
Prüfungsausschüsse für die mündliche Prüfung und 
bestellt deren zwei Mitglieder.  
 
(4) Zu Prüferinnen oder Prüfern und zu Mitgliedern 
der Prüfungsausschüsse werden hauptamtlich Leh-
rende der Pädagogischen Hochschulen sowie Per-
sonen bestellt, die die Befähigung für das Lehramt 
an Grund- und Hauptschulen, Realschulen, Sonder-
schulen, Gymnasien oder eine vergleichbare Lehr-
amtsbefähigung besitzen. 
 
(5) Die Prüfungsbehörde erstellt über das Ergebnis 
der Eignungsprüfung eine Bescheinigung. 
 
 
§ 5 Prüfungsinhalte und -durchführung 
 
Für die inhaltlichen Prüfungsanforderungen und die 
Durchführung der Einzelprüfung gelten die jeweili-
gen Bestimmungen über den Masterabschluss, ein-
schließlich der Benotung, für das betreffende Lehr-
amt entsprechend. 
 
 
§ 6 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am ersten Tag des auf ihre Be-
kanntmachung folgenden Monats in Kraft.  
 
 
Weingarten, 14. Dezember 2021 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Karin Schweizer 
(Rektorin)  

 


